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Wir Landammann und Rath des Kantons Appenzell
der äußern Rhoden

an unsere getreuen, lieben Mi tlandleutc.

^n Gemäßhcit des Art. 2 unserer Versassung geben wir
Euch durch Gegenwärtiges Kenntniß von den Geschäften und
der Reihenfolge, wie dieselben an der nächsten Landsgemeinde
Euerm Entscheide vorgelegt werden sollen.

Nach der Eröffnungsrede und dem stillen Gebete wird:
1) in Bezug auf die durch den Druk bekannt gemachte

Zahrcsrechnung die Frage gestellt: Ob sie vorgelesen ''
werden solle oder nicht?

Sodann kommt zur Abstimmung: Ob man eine Kom-
mission zur Prüfung dieser Rechnung ernennen
wolle oder nicht? Wird die Wahl einer Kommission be-
schloffen, so folgt die Frage: Aus wie viel Mitgliedern
dieselbe bestehen solle? welche Frage auf die Weise ent-
schieden wird, daß man in's Mehr sczt: Ob aus drei oder
mehrern, ob aus fünf oder mchrcrn u. s. w., bis
die Zahl ausgemittclt ist, worauf dann zur Wahl der Kom-
Mission geschritten wird, zu der Mitglieder frei aus dem Volke
anzurathen sind.

Nach Erledigung dieser Punkte wird:
2) die Wahl deS regierenden LandammannS, so-

dann die des Landweidcls und Landschreibers vorge-
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nommcn, hierauf die des stillstehenden Lau da m m a uns
und der sämmtlichen Beamteten.

Nach Vollendung der Wahlen folgt:
z) der Entscheid über Annahme oder Verwerfung des von

der Revisionskommission verfaßten, von allen Kanzeln vcrle-

sencn und durch den Druk bekannt gemachten Entwurfes
über eine B ra n dv er si ch c ru ng s an stal t. Hicbci wird
zuerst darüber abgestimmt: Ob dieLandsgemcinde alle
Artikel zusammen in's Mehr nehmen oder arti-
kelrveisc ciutrcten wolle? Beschließt dieLantsgemàde,
alle Artikel zusammen in's Mehr zu nehmen, so kommt
die Frage: ObdcrganzeEntwurfvorgelescn werden
solle oder nicht? Wird hingegen artikelwcise Abstimmung
beschlossen, so muß jeder Artikel vorgelesen werden.

Wir haben sodann noch einen wichtigen Gegenstand zur
Entscheidung zu bringe».

Bekanntlich ist schon mehrmals das Bedürfniß eines neuen
Rathhauscs in Troge» ausgesprochen worden. Wir ha-
ben uns veranlaßt gesehen, das gegenwärtige prüfen und uns
darüber Bericht erstatten zu lassen. Aus demselben geht nun
hervor, daß das dermalen bestehende Nathhaus seinem Zweke

keineswegs entspricht. Das Archiv, in welchem die wichtigsten

Papiere des Landes aufbewahrt werden müssen, ist feucht, so

daß die Aktcnstüke in kurzer Zeit der Fäulniß anheimfallen.
Die Landcskanzlci in Trogen konnte bis jezt kein feuerfestes

Lokal erhalten. Dieselbe wäre daher bei einem allfällig cnt-
stehenden Brande der größten Gefahr ausgesezt, und in einem

Unglüksfalle müßte für das Land ein unberechenbarer Scha-
den entstehen. Endlich ist auch für die Gefängnisse nur sehr

dürftig gesorgt, und es verlangt sowohl das Interesse des

Landes, wie die Rüksicht auf Menschlichkeit hier dringende

Abhülfe. Auch ist das Rathhaus baufällig, so daß das Land

früher oder später in den Fall kommen dürfte, nach einem

andern Lokal sich umzusehen. Wir sind nun im Falle, Euch
das Mittel zu gründlicher Abhülfe vorzuschlagen:



Es hat nämlich die Kirchhöre in Teufen untcr'm Zi.Zän-
»er abhin beschlossen, ihr neues Schulgcbäudc auf dem Kir-
chenplaze unentgcldlich an das Land abzutreten unter folgenden

Bedingungen:
a) Alle Sizungcn des zweifachen Landrarhes, des großen

Rathes, oder überhaupt der obersten richterlichen Behörde

(mit Ausnahme desjenigen großen Rathes, den der regierende

Landammann jährlich ein Mal an seinen Wohnort berufen

kann), des Ehcgerichts und der Synode sollen in Teufen

gehalten werden.

l>) Beide Landcskanzleicn werden ebenfalls nach Teufen

verlegt.
e) Sollte früher oder später die Sizung der genannten

Behörden an einen andern Ort verlegt werden, so hat das

Land sich mit der Gemeinde Teufen abzufinden oder das Haus
fällt wieder als Eigenthum an die Gemeinde zurük.

Wir haben, getreue, liebe Mitlandlcute! das fragliche Gc-
bäude untersuchen lassen. Dasselbe ist massiv von Stein er-

baut, hat jedoch keine gewölbten Zimmer, so daß, um die

Archive und Landeskanzlei zu sichern, erst noch Gewölbe an-
gebracht werden müßten. Dagegen aber würde in demselben

hinlänglich Raum sein für einen Rathssaal, für eine Woh-
nung des Landwcibcls, für eine Vcrhörkammcr und Gefäng-
nissc.

Sodann ist von Hrn. Landammann Zellwegcr sein ehemals
väterliches HauS auf dem Plaze in Trogen zum Kaufe an-
geboten worden. Dasselbe ist, wie bekannt, ebenfalls massiv

erbaut und bis zum ersten Stoke mit den vortrefflichsten Gc-
wölben versehen, so daß für das Archiv und die Kanzlei hin-
längliche Sicherheit vorhanden wäre. Im Weitern enthält das

Gebäude Raum genug, um die Rathssääle, Wohnungen für
den Landschreibcr und Landweibel, Verhörzimmer und Ge-

fängnisse anzubringen. Der Preis, welcher sich auf 20,000 st.

beläuft, ist im Verhältnisse zu dem Gebäude äußerst bil-
lig, und wir tragen daher, in Erwägung unserer Bedürfnisse,
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kein Bedenken, Euch den Ankauf dieses Hauses zum Zwcke
eines Rathhauscs nachdruksamft zu empfehlen, indem schwer-

lich je wieder ein so günstiger Anlaß sich zeigen dürfte, zu
einem wohleingcrichtetc», vortrefflich ausgestatteten Nathhause

zu gelangen, welches in die fernste Zukunft hinaus ein schö-

ncs Denkmal Eucrcr Vorsorge für das gemeine Wesen und
die Nachkommenschaft darbieten würde.

Es bleibt uns noch übrig, zu bemerken, daß im Falle der

Annahme des Anerbietens von Teufen Abänderungen in der

Verfassung und hinsichtlich des bisherigen Ganges der öffent-
lichen Landcsverwaltung Umgestaltungen eintreten müßten,
die wir nicht als rathsam und zum Wohl des Landes dien-

lich erachten können.

Im Weiter» giengc unsere Meinung dahin, daß die all-
fälligen Kosten, welche entweder auf das Gebäude in Teufen
oder auf dasjenige in Trogen, sowie auf den Ankauf dcsscl-

den verwendet werden müßten, aus dem Salzfond zu cnt-
heben wären, so daß mithin den Steuerpflichtigen keinerlei

neue Lasten auferlegt würden.

Es kommt daher in Abstimmung:

Ob Ihr das angebotene Schulgebäude in
Teufen zum Zwcke eines Nathhause s unter
den oben mitgetheilten Bedingungen annehmen
wollet oder nicht? Im Falle, daß Ihr jenes Anerbie-

ten verwerfet, käme zur Entscheidung : Ob Ihr dem

großen Rathe Vollmacht geben wollet, das von
Hrn.LandammannZcllweger an geböte neGcbäudc
zu einem Rathhause anzukaufen, oder nicht?
Würde der fragliche Kauf bewilligt, so wäre einbegriffen, daß

das alte Nathhans bestmöglichst verkauft und der Erlös dar-
aus an die Kaufsummc für das neue Gebäude verwendet würde.

Würde hingegen, mit Ablehnung des Vorschlages, die Bei-
beHaltung des alten Rathhauses beliebt, so bliebe zu bedenken,

daß jedenfalls bedeutende Kosten erforderlich wären, um den



Eingangs erwähnten Mängeln in Beziehung auf Archiv, Kanzlei

und Gefängnisse auch nur einigermaßen abzuhelfen.

5) Es ist, getreue, liebe Mitlandleutc! von der leztjähri-

gen Revisionskommission daS Ansuchen an uns gestellt wor-
den, an die nächste Landsgcmeinde die Frage zu richten: Ob
mir der Revision fortgefahren werden solle oder
nicht? Die Revisionskommission ist zwar nicht der Ansicht,
daß es gut und zwckmäßig wäre, das begonnene Werk zu

unterbrechen; allein die mehrmalige Verwerfung aller ihrer
Anträge schienen ihr eine solche Thcilnahmlosigkcit kund zu

thun, daß sie auf jeglichen Erfolg ihrer beschwerlichen Arbeit

verzichten zu müssen glaubte. Um daher dem Lande unmizc
Ausgaben und sich selbst Mühe und Zeit zu ersparen, hielt
die Konimission es für angemessen, die Willcnsmeinung einer

ehrs. Landsgcmeinde hinsichtlich dieses so wichtigen Punktes in

Erfahrung zu bringen.

Obschon wir, getreue, liebe Mitlandleutc! die Unterbrechung

der Gesczcsrevision aufrichtig bedauern müßten, konnten wir
gleichwohl nicht umhin, indem wir die dargelegten Gründe

der Revisionskommission für vollkommen triftig hielten, dem

Begehren derselbe» zu entsprechen. Wir erachten es aber als

unsere Aufgabe, Euch über diese tief eingreifende Angelegen-

heit unsere Ansicht unumwunden zu eröffnen.

Nachdem im August des Jahres tgz/r die Revision be-

schloffen worden war, wurde eine Reihe von Gcsezen ange-

nommen, die für den Sinn, unsern Staatshaushalt im
Geiste der Zeit und der Bedürfnisse zu ordnen, ein crfreuli-
ches Zeugniß ablege». Ihr habet durch jene Annahme vielfach

bewiesen, daß Ihr absehet von Privatintercssen und einzig

hinbliket auf das, was dem gemeinsamen Vatcrlande from-
men kann. So ist den» manche uralte Uebung, die nur auf
unsicherer Ueberlieferung beruhte, für lange Zeit hinaus fest-

gestellt worden und ist in manche Zweige der Verwaltung
eine Uebereinstimmung getreten, die nur wohlthätig wirken
kann. Aber noch fehlen uns viele Gcscze, die ein wohlgcord-
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neter Staat nicht entbehren kann. Wir machen Euch namcnr-

lich darauf aufmerksam, daß die Bestimmungen über das

Verfahren im Zivil - und Kriminalprozesse, sowie ein Krimi-
nalgesezbuch, uns noch abgehen. Bei dem Beginn unserer

Revision lag es ohne Zweifel in Euerer Absicht, ein vollstän-

digcs Gcsezbuch aufzustellen; wenn daher im Laufe der Zeit

Eucre Theilnahme an dem gewiß schwierigen, aber scgensrci-

chcn Werke wirklich sollte abgenommen haben, so wollet Ihr
Euch im Hinblike auf die Zukunft crmuthigen, das Bcgon--

neue an's Ziel zu fuhren, eingedenk, daß Ihr gegen die Nach-

kommenschaft Euch einer Pflicht entlediget, die Eucre in Gott
ruhenden Väter vor Jahrhunderten schon gegen Euch rühm-
lich erfüllet haben. Im Falle, daß Ihr, wie wir wünschen,

die Fortsezung der Revision beschließet, so folgt alsdann:

6) die Ernennung der Revisionskommission,
wobei wie bisher gefragt wird: Ob dieselbe aus fünf
von der Landsgemeinde und zwanzig von den

Kirchhören gewählten Mitgliedern bestehen solle,
oder aus dreizehn frei aus der Mitte der Lands-
gemeinde gewählten Männern? worauf die von der

Landsgemeindc zu treffenden Wahlen vorgenommen werden.

Schließlich findet die Leistung des Eides statt, mit
welcher feierlichen Handlung die Geschäfte des Tages, unter
Auskündung des zweifachen Landrathcs, beendigt werden.

Getreue, liebe Mitlandlcute!
Wie Ihr aus der vorgelegten Geschäftsordnung entnehmet,

warten auch dieses Mal wieder die wichtigsten Verhandlungen
auf Euch. Ihr werdet die dargelegten Gegenstände mit der

Ruhe und Besonnenheit eines freien Volkes prüfen und als-
bann entscheiden, wie die Rüksicht auf des Vaterlandes Wohl
Euch cingicbt.

Möge ein gesegneter Erfolg der Lohn des guten Willens sein!

So gegeben in Hundwcil, den 16. März i8üi.


	Geschäftsordnung auf die Landsgemeinde, den 25. April 1841

